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Siebentes Kapitel .

Militärdienſtzeit und penſionsfähige Dienſtzeit .

D as Mannſchaftsverſorgungsgeſetz brachte in ſeinem § 23 eine

einheitliche Löſung für die Berechnung des penſionsfähigen

Dienſtalters der
Militürantwärker , zwar nicht für das ganze Reich , aber

doch
15 jeden Bundesſtaat . Der genannte Paragraph lautet wörtlich :

en im Zivilſtaatsdienſte ſowie im Kommunal - und Inſtituten
dienſ ſt uſw . angeſtellten Militäranwärtern und forſtverſorgungs

berechtigten Perſonen des Jägerkorps wird die Militärdienſtzeit bei

Ermittlung der Penſion als penſionsfähige Dienſtzeit nach Maßgabe

des Reichsbeamtengeſetzes oder doch min ens ſoweit angerechnet ,
als die Zivildienſtzeit nach den Vorſchriften desLandesrechts angerechnet

wird .

Landesrechtliche Vorſchriften , welche hinſichtlich der Anrechnung

der Militärdienſtzeit günſtiger ſind , bleiben unberührt . “

Durch dieſe Vorſchrift iſt
29

5 worden , daß die Militäranwärter

gerade ſo behandelt werden wie die Zivilanwärter , daß nicht eine unter —

ſchiedliche Behandlung kann , nachdem zwei Beamte vielleicht

20 Jahre auf demſelben Amte in der gleichen Stelle nebeneinander

gearbeitet haben . Es iſt aber leider durch ein Verſehen bei der Redaktion

des Geſetzes in der Budgetkommiſſion unterblieben , daß der § 23 in

den § 45 der Übergangsvorſchriften Aufnahme gefunden hat . Mit

Rückſicht darauf , daß durch dieſe Unterlaſſung viele Militäranwärter

bei der Penſionierung einen Nachteil haben , iſt es geboten , den § 23

in den § 45 der Übergangsvorſchriften aufzunehmen , ſo daß alle Militär

anwärter die Vorteile der neuen Beſtimmung genießen . Dieſe Vor

ſchrift hat heute noch Bedeutung für folgende Staaten :

Mecklenburg - Strelitz : Allgemeine geſetzliche Beſtimmungen über die

Frage der Anrechnung der Militärdienſtzeit bei der erſten Anſtellung und bei

der Penſionierung ſind nicht erlaſſen , vielmehr wird über ſolche Anrechnung

von vereinzelten Beamtenklaſſen abgeſehen — von Fall zu Fall entſchieden .

Reuß ä. L. : Beſondere Beſtimmungen über die Anrechnung der Militär —

dienſtzeit bei der erſten Anſtellung und bei der Penſionierung beſtehen nicht .

Tatſächlich hat in einzelnen Fällen eine völlige oder doch teilweiſe Anrechnung

ſolcher Dienſtzeit für die Penſionierung und für das Beſoldungsdienſtalter ſtatt⸗

gefunden . Bremen : Der Senat iſt ermächtigt , Militärdienſtzeit bei der Be —

rechnung des Ruhegehalts ganz oder teilweiſe mit in Anſchlag zu bringen . —

Hamburg : Die Anrechnung von Militärdienſtzeit auf das Beſoldungsdienſt —
alter und das penſionsfähige Dienſtalter findet nur ausnahmsweiſe ſtatt .

Gerade das Verſagen dieſer Kleinſtaaten zwingt zu einer neuen

Prüfung der Angelegenheit .
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